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Betreff Anlage

Fusionierung der beiden Rettungsdienstbereiche und der Zweckverbän- Entwurf - V1.5 ZRF
de für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Amberg und NEU (16.11.2022)
Nordoberpfalz zum 01.01.2023; Verbandssatzung für

Zustimmung zur Gründung und Mitgliedschaft des Landkreises Amberg- den Zweckverband

Sulzbach im neuen Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr- für Rettungsdienst

alarmierung „Oberpfalz Nord" und Feuerwehralar-
mierung Oberpfalz-
Nord

Beratungsfolge
TOPNr. Gremium Sitzungstermin

einstimmig
Beratungsergebnis

geändert Gegenstimmen

1. Kreistag 12.12.2022 A

o o2.

X Beschlussvorschlag Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Aufgrund der künftigen Regelungen im BayRDG und der AVBayRDG zur Fusionierung der beiden

Rettungsdienstbereiche und Zweckverbände zum 01.01.2023 beschließt der Kreistag Amberg-

Sulzbach die Gründung des und die Mitgliedschaft im neuen ZRF „Oberpfalz-Nord" wie folgt:

a) Dem Entwurf der Verbandssatzung, der als Anlage diesem Beschluss beigefügt ist, wird zuge-
stimmt. Der Entwurf wird als für Regelung der Rechtsverhältnisse des neu zu gründenden

Zweckverbandes als maßgeblich anerkannt. Der Entwurf ist Bestandteil dieses Beschlusses.

b) Die Zustimmung zum Entwurf erfolgt unter dem Vorbehalt der Schaffung der Rechtsgrundlage
für die Fusion der beiden ZRF mit Gesamtrechtsnachfolge des neu zu gründenden ZRF im

BayRDG und der AVBayRDG und deren Inkrafttreten spätestens zum 01.01.2023.

c) Herr Landrat Richard Reisinger wird beauftragt, die beschlossene Verbandssatzung zu unter-

zeichnen.
d) Bestellung der Verbandsräte und Stellvertreter:

Verbandsmitglied eborener Verbandsrat ekorene Verbandsräte

Landkreis AS Landrat
Landkreis NEW Landrat
Landkreis SAD Landrat
Landkreis TIR Landrat
Stadt AM Oberbürgermeister
Stadt WEN Oberbürgermeister

4
4
5
3
2
2

Die namentliche Bestellung der 4 Verbandsräte für den Landkreis Amberg-Sulzbach erfolgt

unter TOP 2 in der Kreistagssitzung am 12.12.2022.



Vorlagebericht

Die beiden Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Amberg und Nord-

oberpfalz haben mit gemeinsamem Antrag vom 22.03.2022 an den Bayerischen Staatsminister des

Innern für Sport und Integration die Fusion der beiden Rettungsdienstbereiche und Zweckverbände,

möglichst zum 01.01.2023, beantragt und gebeten, die hierfür erforderlichen Rechtsgrundlagen zu

schaffen. Dem Antrag liegen die grundsätzlichen Zustimmungen der Vertretungsorgane der 6 Ver-

bandsmitglieder zugrunde. Der Kreistag des Landkreises Amberg-Sulzbach hat seine grundsätzliche

Zustimmung in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen. Grundlage hierfür war v.a. das Ergebnis
der vom Bayer. Innenministerium beauftragten Analyse zum Einsparpotential bei einer Zusammenar-

beit auf Ebene der beiden ZRF und Leitstellen der Rettungsdienstbereiche Amberg und Nordober-

pfalz.

Aus dem Sachstandsbericht zum ZRF Amberg Verbandsversammlungsbeschluss vom 07.12.2021 ist

folgendes Analyseergebnis zu entnehmen:
Neben der zu erwartenden Kostenreduktion bei den jährlichen Betriebskosten entstehen bei einem

Zusammenschluss der beiden Leitstellen Amberg und Nordoberpfalz auch Einsparpotenziale bei den

anfallenden Investitionskosten. Insbesondere die für den Betrieb einer ILS notwendige technische

Ausstattung muss regelmäßig erneuert bzw. ergänzt werden, um den an sie gestellten Anforderungen
standzuhalten. Eine Fusion der beiden Leitstellen eröffnet auch im Bereich der Investitionskosten die

Möglichkeit Synergieeffekte zu nutzen und dadurch die anfallenden Kosten zu reduzieren.

Neben den monetären Gründen soll durch die Analyse auch als Denkanstoß zur politischen Diskussi-

on für eine zukunftsweisende, großräumige und finanziell gesicherte Aufgabenerfüllung dienen. Durch

die Etablierung eines neuen gemeinsamen Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralar-

mierung wird den beteiligten Gebietskörperschaften ein stärkeres Potential mit erhöhterWirkkraft und

Effizienz ermöglicht. Ebenso wird neben den erläuterten monetären Aspekten im Besonderen bei den

Integrierten Leitstellen eine langfristig orientierte Strategie verliehen. Durch die Neustrukturierung wird

für das Verbandsgebiet ein attraktiver Arbeitsplatz mit der Möglichkeit einer hohen Bindungskraft zwi-

schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschaffen.



- Entwurf -V1.5ZRF NEU (16.11.22)
Verbandssatzung für den Zweckverband für Rettungsdienst und

Feuerwehralarmierung Oberpfalz-Nord

l. Allgemeine Vorschriften

81 Name und Sitz

(1) Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband für Rettungsdienst und

Feuerwehralarmierung Oberpfalz-Nord" (ZRF OPf-Nord).

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in Amberg.

$2 Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder sind die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neustadt a.d.Waldnaab,
Schwandorf und Tirschenreuth sowie die Städte Amberg und Weiden i.d.OPf.

$3 RäumlicherWirkungsbereich

Der räumliche Wirkungsbereich des Zweckverbandes umfasst das Gebiet seiner Mitglieder.

&4 Aufgaben

(1) Der Zweckverband hat die Aufgabe,

1. den Rettungsdienst entsprechend den Bestimmungen des BayRDG und den zu seiner
Ausführung erlassenen Vorschriften wahrzunehmen,

2. eine Integrierte Leitstelle zu errichten,

3. die Alarmierung der Feuerwehr zu übernehmen und die Integrierte Leitstelle mit den
in Art. 1 Satz 2, Art. 2 ILSG genannten Aufgaben zu betreiben sowie die für
Notrufabfrage, Alarmierung und Kommunikation notwendige fernmeldetechnische
Infrastruktur im Verbandsgebiet bereitzustellen und zu unterhalten,

4. eine Taktisch-Technische Betriebsstelle (TTB) für den BOS Digitalfunk und die digitale
Alarmierung für die Verbandsmitglieder die ihm diese Aufgabe übertragen, zu
errichten und zu betreiben. Dies beinhaltet nachfolgende Aufgaben:

- Verwalten aller Funkteilnehmern im Netz; Vergabe der vorgegebenen Profile;
Regionale Anpassung der Programmierstapel

- Endgeräteverwaltung (Bestellung von Sicherheitskarten; Inventarisierung)
- Endgerätegerätemanagement (Inbetriebnahme, Austausch, Reparatur und

Behebung von Störungen
- Informationen über freigegebene Updates sowie Durchführung und

Überwachung des Update-Prozesses.



(2) Der Zweckverband erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnabsicht. Er dient ausschließlich

und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Steuerrechts.

(3) Der Zweckverband kann eines seiner Verbandsmitglieder oder einen Dritten mit der

Durchführung der ihm nach Abs. 1 Nrn. 2 bis 3 obliegenden Aufgaben beauftragen. Für

seine weiteren rettungsdienstlichen Aufgaben gelten die Regelungen des zweiten Teils

des BayRDG.

ll. Verfassung und Verwaltung

& 5 Verbandsorgane

Die Organe des Zweckverbandes sind

1. die Verbandsversammlung
2. der Verbandsvorsitzende
3. der Rechnungsprüfungsausschuss.

$6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen
Verbandsräten.

(2) Die Zahl der Vertreter eines Verbandsmitglieds in der Verbandsversammiung richtet sich

nach der Einwohnerzahl seines Gebietes. Jedes Verbandsmitglied entsendet, neben den

Verbandsräten nach Art. 31 Abs. 2 Sätze 1,2 KommZG, pro angefangene 30.000

Einwohner, ab Beginn der Wahlzeit 2026: 40.000 Einwohner, je einen weiteren

Verbandsrat. Maßgebend sind die vom Bayerischen Landesamt für Statistik am 31.

Dezember des den allgemeinen Kommunalwahlen vorausgehenden Jahres

festgestellten Einwohnerzahlen. Die Zusammensetzung der Verbandsversammlung
kann nur zum 1. Mai des Jahres geändert werden, in dem allgemeine Kommunalwahlen

stattfinden.

(3) Jeder Verbandsrat hat eine Stimme.
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(2)

3)

(a)

(1)

(2)

&7 Einberufung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung tritt auf schriftliche oder elektronische Einladung des

Verbandsvorsitzenden zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die

Beratungsgegenstände angeben und den Verbandsräten spätestens eine Woche vor der

Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann der Verbandsvorsitzende die Frist bis auf 24
Stunden abkürzen.

Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss

außerdem einberufen werden, wenn es die Aufsichtsbehörde oder ein Drittel der
Verbandsräte unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt; in diesem Fall ist die

Verbandsversammlung spätestens binnen vier Wochen einzuberufen.

Der Betreiber der Integrierten Leitstelle, die Landesverbände der Hilfsorganisationen,
die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, die Landesvereinigung der Privaten

Rettungsdienste in Bayern e.V., die Stadt- und Kreisbrandräte im Verbandsgebiet,
der/die ärztlichen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) und die Aufsichtsbehörde sind zu den

öffentlichen Sitzungen einzuladen; die Aufsichtsbehörde ist auch zu den

nichtöffentlichen Sitzungen einzuladen. Der/Die ÄLRD können aufgabenbezogen zu den

nichtöffentlichen Sitzungen eingeladen werden. Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 1 gelten
entsprechend.

Personen sowie die Vertreter der Behörden und Organisationen, die nach Absatz 3

einzuladen sind, haben das Recht, an den Sitzungen beratend teilzunehmen. Auf Antrag
ist ihnen das Wort zu erteilen. Die Verbandsversammlung kann auch andere Personen

hören.

88 Beschlüsse in der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Verbandsräte

ordnungsgemäß geladen sind und die Mehrheit der Verbandsräte anwesend und

stimmberechtigt ist. Über andere als in der Einladung angegebene
Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst werden, wenn sämtliche
Verbandsräte anwesend sind und kein Verbandsrat der Behandlung widerspricht.

Es ist eine den Erfordernissen des Art. 54 Absätze 1 und 2 der Gemeindeordnung
entsprechende Niederschrift zu fertigen, die den Verbandsmitgliedern und der

Aufsichtsbehörde zu übermitteln ist. Den Verbandsräten sowie den nach $ 7 Abs. 3 zu

ladenden Organisationen und Personen werden nur Niederschriften über öffentliche

Sitzungen übermittelt.
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(1)

(2)

(3)

89 Sitzungen mit Ton-Bild-Übertragungen

Die Verbandsräte können an den Sitzungen der Verbandsversammlung mittels Ton-Bild-

Übertragung teilnehmen.

Die Teilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung ist auf 30 % der Verbandsräte beschränkt.
Die Teilnahme wird in der Reihenfolge der Anmeldungen zugelassen. Die Teilnahme
mittels Bild-Ton-Übertragung wird nur zugelassen, wenn ein wichtiger Grund für eine

Verhinderung der Teilnahme im Sitzungssaal geltend gemacht wird. Über das Vorliegen
eines wichtigen Grundes und die Teilnahme mittels Ton-Bild-Übertragung entscheidet
der Verbandsvorsitzende. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei einer die Anreise
zum Sitzungsort ausschließenden Erkrankung vor. Näheres zum Verfahren nach diesem
Absatz regelt die Geschäftsordnung.

Die Teilnehmer mittels Ton-Bild-Übertragung haben eigenverantwortlich bei

nichtöffentlichen Sitzungen dafür Sorge zu tragen, dass die Übertragung nur von ihnen

wahrgenommen werden kann. Bei der Behandlung von Beratungsgegenständen i. $. v.

Art. 56a Abs. 1 Satz 1 GO ist eine Teilnahme ausgeschlossen.

810 Zuständigkeit der Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung ist, neben den Fällen des Art. 34 Abs. 2 KommZG, zuständig für die

Entscheidung über

1. die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes gemäß Art. 13 und

Art. 15 bis Art. 18 BayRDG,
2. den Betreiber und den Standort der Integrierten Leitstelle (Art. 4 ILSG),
3. die Errichtung und den Standort einer Taktisch-Technischen Betriebsstelle für den

BOS Digitalfunk,
4. die Bestellung der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, dessen

Vorsitzenden sowie des stellvertretenden Vorsitzenden.

Die Verbandsversammlung beschließt ferner über die anderen ihr gesetzlich zugewiesenen
Gegenstände.

(1)

(2)

& 11 Der Verbandsvorsitzende und seine Stellvertreter

Der Verbandsvorsitzende sowie der erste und der zweite Stellvertreter werden von der

Verbandsversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Der Verbandsvorsitzende sowie seine

Stellvertreter müssen gesetzliche Vertreter eines Verbandsmitgliedes sein.
Bis zur erstmaligen Neuwahl eines Verbandsvorsitzenden ist der Landrat des Landkreises

Neustadt a.d.Waldnaab der Verbandsvorsitzende.
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(2)

(1)

(2)

812 Zuständigkeit des Verbandsvorsitzenden

(1) Der Verbandsvorsitzende vertritt den Zweckverband nach außen. Der Umfang der

Vertretungsmacht ist auf seine Befugnisse beschränkt. Er bereitet die

Beratungsgegenstände der Verbandsversammlung vor und führt in ihr den Vorsitz. Im

Übrigen richtet sich seine Zuständigkeit nach dem Gesetz über die kommunale

Zusammenarbeit.

Sind der Verbandsvorsitzende und seine gewählten Stellvertreter zu einem

Tagesordnungspunkt persönlich beteiligt oder sonst an der Sitzungsteilnahme
verhindert, wird die Sitzung vom nach Lebensjahren ältesten anwesenden und nicht an

der Mitwirkung verhinderten Verbandsrat geleitet.

813 Dienstkräfte des Zweckverbandes
Geschäftsstelle

Der Zweckverband hat das Recht, Dienstherr von Beamten zu sein und Arbeitnehmer zu

beschäftigen.

Der Zweckverband unterhält jeweils eine Geschäftsstelle in Amberg und in Weiden

i.d.OPf. Sie werden gemeinsam durch einen Geschäftsleiter geführt, der von der

Verbandsversammlung zu bestellen ist.

Verbandswirtschaft

814 Anzuwendende Vorschriften

Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft

entsprechend, soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit etwas anderes

vorschreibt.

(1)

(2)

815 Deckung des Finanzbedarfs

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht durch sonstige Einnahmen gedeckt

ist, wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Die Umlage ist nach dem

Verhältnis der Einwohnerzahlen der Verbandsmitglieder zueinander zu bemessen.

Maßgebend sind die vom Bayerischen Landesamt für Statistik zum 31. Dezember des

dem jeweiligen Haushaltsjahr vorvorhergehenden Jahres festgestellten
Einwohnerzahlen.
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(3) Die Umlagebeträge werden gegenüber den Verbandsmitgliedern jeweils für ein Jahr
durch Umlagebescheide festgesetzt. Die Umlageteilbeträge werden jeweils zum 01.02.,

01.05., 01.08. und 01.11. mit einem Viertel des Jahresbetrages fällig. Die

Verbandsversammlung kann im Einzelfall auch einen anderen Fälligkeitstermin
festsetzen. Bis zur Festsetzung einer neuen Verbandsumlage kann der Zweckverband

anteilmäßige Vorauszahlungen auf der Grundlage der Verbandsumlage des

vorhergehenden Haushaltsjahres erheben.

816 Kassenverwaltung

Mit der Führung der Kassengeschäfte des Zweckverbandes wird der Landkreis Neustadt a.d.

Waldnaab beauftragt. Die Kosten hierfür erstattet der Zweckverband nach Maßgabe einer

gesonderten Vereinbarung dem beauftragten Verbandsmitglied.

(2)

3)

(a)

(5)

& 17 Rechnungslegung und Prüfungswesen

(1) Die örtliche Kassenprüfung gemäß Art. 106 Abs. 5 GO obliegt dem

Verbandsvorsitzenden. Er bedient sich dazu des Rechnungsprüfungsamtes des

Landkreises Amberg-Sulzbach.

Die Jahresrechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des

Haushaltsjahres aufzustellen und sodann der Verbandsversammlung vorzulegen.

Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung ist innerhalb von zwölf Monaten nach

Abschluss des Haushaltsjahres durch den Rechnungsprüfungsausschuss durchzuführen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist aus der Mitte der Verbandsversammlung zu

bilden. Er besteht aus 6 Verbandsräten, wovon jeweils ein Mitglied auf jedes

Verbandsmitglied entfällt. Die Verbandsversammlung bestimmt ein Ausschussmitglied
zum Vorsitzenden. Der Rechnungsprüfungsausschuss zieht zur Prüfung der

Jahresrechnung das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Amberg-Sulzbach als

Sachverständigen umfassend hinzu, Die Kosten hierfür erstattet der Zweckverband nach

Maßgabe einer gesonderten Vereinbarung dem beauftragten Verbandsmitglied.

Nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Aufklärung etwaiger Unstimmigkeiten
stellt die Verbandsversammlung alsbald, jedoch in der Regel bis zum 30. Juni des auf das

Haushaltsjahr folgenden übernächsten Jahres die Jahresrechnung in öffentlicher Sitzung
fest und beschließt über die Entlastung.

Die überörtliche Rechnungsprüfung erfolgt durch den Bayerischen Kommunalen

Prüfungsverband.
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IV. Schlussbestimmungen

818 Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Amtliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes werden im Amtsblatt der Regierung
der Oberpfalz veröffentlicht. Die Verbandsmitglieder weisen in ihren Amtsblättern auf

diese Bekanntmachung hin.

(2) Sonstige öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes sind in ortsüblicher

Weise vorzunehmen.

819 Besondere Zuständigkeiten der Aufsichtsbehörde

Die Aufsichtsbehörde kann die Verbandsversammlung einberufen, wenn der Vorsitzende und

seine Stellvertreter verhindert sind und die Tagung der Verbandsversammlung
unaufschiebbar ist.

$20 In-Kraft-Treten

Diese Verbandssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
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Landkreis - Landratsamt
Amberg-Sulzbach Beschlussvorlage

& öffentlich nichtöffentlich

Sachgebiet -Sachbearbeiter Datum

11 (Hauptverwaltung) - Carola Reindi 29.11.2022

Betreff Anlagen

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung: 1 Berechnung der
„Oberpfalz-Nord" Verbandsräte des
Bestellung der weiteren Verbandsräte neuen ZRF

Beratungsfolge
Nr. Gremium TOP BeratungsergebnisSitzungstermin

einstimmig geändert Gegenstimmen

1 12.12.2022Kreistag 2
2

X Beschlussvorschlag Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Festlegung des gewählten Berechnungsverfahren:

1. Der bisher praktizierten bewährten Regelung folgend, wird für die Verteilung der Sitze als
weitere Verbandsräte in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung Oberpfalz-Nord auf die im Kreistag vertretenen Parteien/Wähler-
gruppen als Vorschlagsrecht entfallen, das Spiegelbildlichkeitsprinzip festgelegt (Art. 27 Abs.
2 Satz 2 LKrO analog). Zu dessen Umsetzung wird folgendes Berechnungsverfahren ge-
wählt:

d'Hondt

D Hare/Niemeyer
& Sainte-Laguö/Schepers mit der Berechnungsmethode nach dem Höchstzahlverfahren

Anmerkung: Es gilt das angekreuzte Verfahren als festgelegt/gewählt.

Feststellung:

2. Für das in diesem Beschluss bezeichnete Gremium

wurde eine Ausschussgemeinschaft nicht gebildet.

& wurde eine Ausschussgemeinschaft wie folgt wirksam gebildet:

Ausschussgemeinschaft FDP/FWS - ÖDP

Die schriftliche/n Mitteilung/en, mit der/denen sich 0. g. zu einer Ausschussgemeinschaft zusammengeschlossen haben,
is/sind Bestandteil der Sitzungsniederschrift über die konstituierende Sitzung des Kreistags vom 25.05.2020.



Ergebnis:

3. Nach dem gewählten Berechnungsverfahren und unter Berücksichtigung der unter Nr. 2 ge-
troffenen Feststellung ergibt sich für die im Kreistag vertretenen Parteien/Wählergruppen
bzw. die Ausschussgemeinschaft/en für das im Beschlussvorschlag genannte Gremium

(4 Sitze) folgendes Vorschlagsrecht:

Partei/WVählergruppe/
1

Sitze nach Sainte-Lagu&/Schepers
Ausschussgemeinschaft ohne mit

Ausschussgemeinschaft/en Ausschussgemeinschaft/en
CSU 2 2
FW 1 1

SPD 1 1

GRÜNE
JU
FDP/FWS
ÖODP
DIE LINKE
AusG

AusG = Ausschussgemeinschaft FDP/FWS - ÖDP

Bestellung der weiteren Verbandsräte:

Ab dem 01.01.2023 werden als weitere Verbandsräte als Vertreter des Landkreises Amberg-Sulz-
bach in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmie-

rung Oberpfalz-Nord bestellt:

Sitz Mitglied Stellvertretung
Nr. Partei ! Partei ? Name, Vorname Partei Name, Vorname

1. CSU
2. CSU
3. Fw

SPD4.

! Fraktion/Partei/Wählergruppe, auf die der Sitz entfällt.
2 Fraktion/Partei/Wählergruppe, der die bestellte Person angehört. Angabe entfällt, wenn nicht Mitglieder des

Kreistags, sondern sogen. unabhängige Personen bestellt werden, die nicht aus Volkswahien hervorge-

gangen sind.

Die Neubestellung der weiteren Verbandsräte erfolgt unter dem Vorbehalt der Schaffung der Rechts-

grundlage für die Fusion der beiden ZRF mit Gesamtrechtsnachfolge des neu zu gründenden ZRF im

BayRDG und der AVBayRDG und deren Inkrafttreten spätestens zum 01.01.2023.

Mit Übergang des ZRF Amberg sowie ZRF Nordoberpfalz in den neuen ZRF Oberpfalz-Nord als Ge-

samtrechtsnachfolger endet die bisherige Bestellung als Verbandsräte vom 25.05.2020.



Vorlagebericht

Die beiden Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) Amberg und

Nordoberpfalz werden zum 01.01.2023 fusionieren und es entsteht der neue Zweckverband für Ret-

tungsdienst und Feuerwehralarmierung Oberpfalz-Nord.

Nach $ 6 Abs. 2 der künftigen Verbandssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuer-

wehralarmierung Oberpfalz-Nord beträgt die Anzahl der weiteren Sitze in der Verbandsversammlung,
die auf den Landkreis Amberg-Sulzbach ab dem 01.01.2023 entfallen („gekorene" Mitglieder): 4

(bisher 2)

Bei der Bestellung der weiteren Verbandsräte im ZRF OPf-Nord wird daher vorgeschlagen, entspre-

chend dem Grundsatzbeschluss für die Kreistagsperiode 2020- 2026 vom 25.05.2020 zur Festlegung
des Vorschlagsrechts der im Kreistag vertretenen Parteien/Wählergruppen zur Bestellung weiterer

Vertreter des Landkreises Amberg-Sulzbach in Gremien der Zweckverbände und weiterer Institutio-

nen zu verfahren. D. h. zur Berechnung des Vorschlagsrechts zur Sitzverteilung für die Verbandsver-

sammlung des ZRF OPf-Nord wird bis Ende der Wahlperiode 2026 einheitlich das in der Geschäfts-

ordnung für den Kreistag, den Kreisausschuss und die weiteren Ausschüsse für die Zuteilung der

Sitze festgelegte Berechnungsverfahren angewandt (=Verfahren nach Sainte-Lagu&/Schepers mit der

Berechnungsmethode nach dem Höchstzahlverfahren).

Weitere Informationen zum ZRF Oberpfalz-Nord:

Rechtsgrundlage: Verbandssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und

Feuerwehralarmierung Oberpfalz-Nord (ZRF OPf-Nord) vom

Allgemeines: - Sitz: Amberg
Der Zweckverband unterhält jeweils eine Geschäftsstelle in

Amberg und in Weiden i. d. OPf. Sie werden gemeinsam
durch einen Geschäftsleiter geführt, der von der Verbandsver-

sammlung zu bestellen ist.

Verbandsmitglieder: - Stadt Amberg
- Stadt Weiden I. d. OPf.
- Landkreis Amberg-Sulzbach
- Landkreis Schwandorf
- Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab
- Landkreis Tirschenreuth

Organe:
- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsitzender
- Rechnungsprüfungsausschuss

Verbandsversammlung: - Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsit-
zenden und den übrigen Verbandsräten.

- Die Anzahl der Vertreter eines Verbandsmitglieds in der Ver-

bandsversammlung richtet sich nach der Einwohnerzahl sei-
nes Gebietes. Jedes Verbandsmitglied entsendet pro ange-
fangene 30.000 Einwohner, ab Beginn derWahlzeit 2026:
40.000 Einwohner, je einen Verbandsrat. Maßgebend sind

die vom Bayerischen Landesamt für Statistik am 31. Dezem-
ber des den allgemeinen Kommunalwahlen vorausgehenden
Jahres festgestellten Einwohnerzahlen. Die Zusammenset-

zung der Verbandsversammiung kann nur zum 1. Mai des
Jahres geändert werden, in dem allgemeine Kommunalwah-

len stattfinden. Jeder Verbandsrat hat eine Stimme.



Landrat:

Stellv. Landrat,
weit. stellv. Landrat:

Weitere Sitze („geko-
rene" Mitglieder):

Amtszeit der „gebore-
nen" Verbandsräte:

Amtszeit der bestellten
(„gekorenen") Ver-
bandsräte und Stellver-
treter:

Der Landkreis wird in der Verbandsversammlung durch den
Landrat kraft Amtes vertreten („geborenes" Mitglied).
Ein Bestellungsbeschluss ist nicht erforderlich.
Mit Zustimmung des Landrats und seines gewählten Stellver-
treters sowie ggf. auch des/der weiteren beschlussmäßig be-
stellten Stellvertreter/s des Landrats kann der Landkreis auch
eine andere Person als Vertreter des Landkreises in der Ver-
bandsversammlung bestellen; die Bestellung ist durch den

Kreistag vorzunehmen.

Der Landrat wird als Verbandsrat kraft Amtes im Fall seiner

Verhinderung in der Verbandsversammlung durch seinen
Stellvertreter vertreten („geborenes stellv. Mitglied").
Ein Bestellungsbeschluss ist nicht erforderlich.
Mit Zustimmung des gewählten Stellvertreters des Landrats
sowie ggf. auch des/der weiteren beschlussmäßig bestellten
Stellvertreter/s des Landrats kann der Landkreis auch eine an-
dere Person als Stellvertreter des Landrates in der Verbands-

versammlung bestellen; die Bestellung ist durch den Kreistag
vorzunehmen.

Anzahl der weiteren Sitze, die auf den Landkreis entfallen: 4

Benennung: Vom Kreistag zu vergeben (Bestellungsbe-
schluss).
Jeder Verbandsrat hat einen Stellvertreter für den Fall seiner

Verhinderung. Verbandsräte können nicht Stellvertreter sein.

Für Verbandsräte, die kraft inres Amtes der Verbandsver-

sammlung angehören, endet das Amt als Verbandsrat mit

dem Ende ihres kommunalen Wahlamts; entsprechendes gilt
für ihre Stellvertreter.

Die übrigen Verbandsräte und ihre Stellvertreter werden durch
Beschluss der Vertretungsorgane der Verbandsmitglieder für
die Dauer derWahlzeit der Vertretungsorgane bestellt. Die

Bestellung kann durch Beschluss der Vertretungsorgane aus

wichtigem Grund widerrufen werden; sie ist zu widerrufen,
wenn ein Verbandsrat, der dem Vertretungsorgan eines Ver-

bandsmitglieds angehört, vorzeitig aus dem Wahlamt oder der

Vertretungskörperschaft ausscheidet.
Die Verbandsräte und ihre Stellvertreter üben ihr Amt bis zum
Amtsantritt der neuen Verbandsräte weiter aus.

Zu Verbandsräten können nicht nur Kreistagsmitglieder, sondern auch sogen. unabhängige Personen

bestellt werden, die nicht aus Volkswahlen hervorgegangen sind.



Nachrichtlich:

Die bisherige Sitzverteilung stellte sich wie folgt dar (gewähltes Verfahren in Fettdruckl):

Partei/Wählergruppe/ Sitze nach SainteLagu&/Schepers
Ausschussgemeinschaft ohne

Ausschussgemeinschaft/en Ausschussgemeinschaft/en
CSU 1 1

FW 0+1? 0+1?
SPD 0+1? 0+1?
GRÜNE
JU
FDP/FWS
ODP
DIE LINKE
AusG

mit

AusG
+1?

Ausschussgemeinschaft (FDP/FWS - ÖDP)
Mehrere Parteien/Wählergruppen haben den gleichen Anspruch auf einen/mehrere Aus-
schusssitz/e. Die Zuteilung des mehrdeutigen Sitzes bzw. der mehrdeutigen Sitze erfolgt

durch Losentscheid oder Rückgriff auf die Wählerstimmen (Wahlmöglichkeit - gemäß Rege-

lung in der Geschäftsordnung). Der Losentscheid ist für jeden Ausschuss gesondert zu tref-

fen. Bei Beteiligung einer Ausschussgemeinschaft kommt nur der Losentscheid in Frage;
ein Rückgriff auf die (zusammengerechneten) Wählerstimmen ist in diesem Fall nicht zuläs-

sig, weil es an der Vergleichbarkeit der politischen Gruppierungen vor und nach der Wahl

fehlt.

Die bisherige Besetzung stellte sich wie folgt dar:

Sitz Mitglied Stellvertretung
Nr. Partei ! Partei 2 Name, Vorname Partei Name, Vorname

1. CSU CSU Weiß Fredi CSU Dollacker Markus

FW Sitter Alexandra FW Geitner Albert2.3 FW

1 Fraktion/Partei/Wählergruppe, auf die der Sitz entfällt.
2 Fraktion/Partei/Wählergruppe, der die bestellte Person angehört. Angabe entfällt, wenn nicht Mitglieder des

Kreistags, sondern sogen. unabhängige Personen bestellt werden, die nicht aus Volkswahlen hervorge-

gangen sind.
3 Vergabe des Vorschlagsrechts für den Sitz durch Losverfahren (FW --SPD)
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Landkreis - Landratsamt
Amberg-Sulzbach Beschlussvorlage

D öffentlich nichtöffentlich

Sachgebiet - Sachbearbeiter Datum

42 - Regierungsrat Thomas Schieder 12.09.2022

Betreff Anlagen

Besetzung des Jugendhilfeausschusses;
Änderung bei den beratenden Mitgliedern; !

Beratende Mitglieder aus den Bereichen der Gerichte und
der katholischen Kirche 4

H

Beratungsfolge
Nr. Gremium

Situngstermin
TOP Beratungsergebnis

einstimmig geändert Gegenstimmen

1. |Kreisausschuss 2.j .2022 2
2. |Kreistag 12. 2.2022

2% DIDO

Beschlussvorschlag a Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, wie folgt zu beschließen:

Als beratendes Mitglied wird für den Bereich der Gerichte Herr Richter am Amtsgericht Johann Weiß,
Paulanerplatz 4, 92224 Amberg bestellt.

Als beratendes Mitglied wird für den Bereich der katholischen Kirche Frau Kerstin Schütz, Katholische
Jugendstelle, Dreifaltigkeitsstraße 3, 92224 Amberg bestellt.

Vorlagebericht

Nachdem Herr Richter am Amtsgericht Karl Plößl in den Ruhestand getreten ist, steht er dem Ju-
gendhilfeausschuss nicht mehr zur Verfügung. Das Amtsgericht benannte Herrn Richter am Amtsge-
richt Johann Weiß als beratendes Mitglied aus dem Bereich der Gerichte.

Durch Personalveränderungen steht Frau Madeleine Gräf dem Jugendhilfeausschuss nicht mehr zur
Verfügung. Das Bistum Regensburg benannte Frau Kerstin Schütz als beratendes Mitglied für den
Bereich der katholischen Kirche.
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BeschlussvorlageLandkreis - Landratsamt
Amberg-Sulzbach

öffentlich DO nichtöffentlich

Sachgebiet - Sachbearbeiter Datum

27.10.2022L3 - Claudia Mai, Master of Arts

Betreff Anlagen

Satzungsentwurf
Erlass einer Satzung für die Volkshochschule Landkreis Amberg-Sulzbach

Beratungsfolge
Nr. Gremium Sitzungstermin TOP Beratungsergebnis

einstimmig geändert Gegenstimmen

1 Kreisausschuss 21.11.2022
4y

2. Kreistag 12.12.2022 4

Beschlussvorschlag Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Landkreis Amberg-Sulzbach erlässt die in Anlage beigefügte Satzung für die Volkshochschule

Amberg-Sulzbach, die Bestandteil dieses Beschlusses ist.

Vorlagebericht

Die Volkshochschule Landkreis Amberg-Sulzbach (kurz vhs Amberg-Sulzbach) ist seit 13.12.1993 in

kommunaler Trägerschaft. Sie ist eine öffentliche Einrichtung der Erwachsenenbildung des Landkreis

Amberg-Sulzbach. Die vhs Amberg-Sulzbach erzielt Umsätze aus regulären Teilnehmergebühren i. H.

v. ca. 55.000 € - 170.000€ in den letzten Jahren.

Laut 8 4 Abs. 1 KStG liegt bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts eine nachhaltige wirt-

schaftliche Tätigkeit vor, wenn sich die Tätigkeit innerhalb der Gesamtbetätigung wirtschaftlich her-

aushebt. Aktuell geht man davon aus, dass sich eine Tätigkeit wirtschaftlich heraushebt, wenn der

Jahresumsatz nachhaltig 45.000€ übersteigt. (R 4.1 Abs. 5 KStR). Der Gewinn aus einer wirtschaftli-

chen Tätigkeit ist grundsätzlich körperschaftsteuerpflichtig.

Von der Körperschaftssteuer befreit sind „Körperschaften (...) die nach der Satzung (...) und nach der

tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen(...) Zwecken dienen"

(vgl. 85 Abs. 1 Nr. 9 KStG).

Für die vhs Amberg-Sulzbach gibt es bislang keine Satzung. Der Erlass einer solchen gebietet sich,
um die Kriterien für die Gemeinnützigkeit (vgl. Art. 3 BayEbFöG) rechtlich abzusichern.



Satzung für die Volkshochschule
Landkreis Amberg-Sulzbach

Der Landkreis Amberg-Sulzbach erlässt aufgrund des Art. 17 und 18 der Landkreisordnung für den Freistaat

Bayern (LKrO) folgende Satzung:

8 1 Träger
Der Landkreis Amberg-Sulzbach hat mit Beschluss des Kreistages vom 13.12.1993 den Betrieb der

Kreisvolkshochschule übernommen. Diese führt den Namen "Volkshochschule Landkreis Amberg-Sulzbach" (kurz
"vhs Amberg-Sulzbach") und hat ihren Sitz in Sulzbach-Rosenberg. Die Volkshochschule ist eine öffentliche

Einrichtung der Erwachsenenbildung des Landkreises Amberg-Sulzbach.

S 2 Zweck und Aufgabe
Die Volkshochschule des Landkreises Amberg-Sulzbach soll gemäß Art. 1 und 3 des Bayerischen Gesetzes zur

Förderung der Erwachsenenbildung (BayEbFöG) in planmäßiger und beständiger pädagogischer Arbeit

Bildungsaufgaben im persönlichen, gesellschaftlichen, politischen und beruflichen Bereich wahrnehmen, die

Entfaltung schöpferischer Fähigkeiten fördern sowie der Erziehung zu verantwortungsbewussten
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern dienen.

8 3 Gemeinnützigkeit
(1) Die Volkshochschule des Landkreises Amberg-Sulzbach verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" nach $ 52 Abs. 2 Nr. 7 der

Abgabenordnung. Zweck der Volkshochschule ist die Förderung von Volks- und Berufsbildung. Die

Volkshochschule ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen
wissenschaftlicher und belehrender Art sowie durch kulturelle und sportliche Veranstaltungen i.S.d. $ 4 Nr. 22

UStG.

(3) Die Mittel der Volkshochschule dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Es darf keine

Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Volkshochschule fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe

Zuwendungen oder Vergütungen begünstigt werden. Der Landkreis Amberg-Sulzbach erhält keine Zuwendungen
aus Mitteln der Volkshochschule.

(4) Bei Auflösung der Volkshochschule oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der

Volkshochschule an den Landkreis Amberg-Sulzbach, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,

mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

S 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
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Landkreis - Landratsamt
Amberg-Sulzbach Beschlussvorlage

RX öffentlich DO nichtöffentlich

Sachgebiet - Sachbearbeiter Datum

21 Erich Findl, Regierungsamtsrat 02.11.2022
Hans-Peter Lang, Leiter des Medienzentrums Amberg-Sulzbach

Betreff Anlagen

Medienzentrum Amberg-Sulzbach;
Erlass einer neuen Benutzungssatzung Benutzerordnung für

das Medienzentrum
Amberg-Sulzbach

Beratungsfolge
Nr. Gremium Sitzungstermin TOP Beratungsergebnis

einstimmig geändert Gegen: en

1 Kreisausschuss 21.11.2022

2. Kreistag 12.12.2022 S
X Beschlussvorschlag Kenntnisnahme (kein Beschluss)

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss:

Der Kreistag beschließt für das Medienzentrum Amberg-Sulzbach folgende Benutzungssatzung:

(Fortsetzung nächste Seite)



„Der Landkreis Amberg-Sulzbach erlässt aufgrund der Art. 5, 17 und 18 Abs. 1 Nr. 1 und Art. 51

Abs. 1 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 22. August 1998 (GVBl S. 826), (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I), die zuletzt durch Art. 57a
Abs. 3 des Gesetzes vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374) geändert worden ist, folgende

Satzung
über die Benutzung

des Medienzentrums Amberg-Sulzbach

81

1. Die von den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden errichteten und unterhaltenen Kreis-
und Stadtbildstellen (kommunale Medienzentren) versorgen die Schulen und die Träger
außerschulischer Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Medien und erfüllen die damit

zusammenhängenden pädagogischen Aufgaben (BayEUG 879).

2. Träger des Medienzentrums ist der Landkreis Amberg-Sulzbach. Das Medienzentrum ist
eine öffentliche Einrichtung im eigenen Wirkungskreis. Die Benutzung des
Medienzentrums steht allen Dienststellen des Landkreises Amberg-Sulzbach und der
Stadt Amberg sowie Organisationen offen, die sich in den Gebieten des Landkreises und
der Stadt mit erzieherischen und kulturellen Aufgaben befassen. Bei gleichzeitiger
Anforderung von Medien und Geräten haben die Schulen anerkannten
Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindergärten, Hochschulen) den Vorrang. Es gilt die

Reihenfolge des Eingangs der Reservierungen.

3. Das Medienzentrum Amberg-Sulzbach in Amberg erfüllt nach näherer Maßgabe des $ 2
die Aufgaben, die sich aus der Verwendung von Medien aller Art und damit verbundenen
Geräten auf dem Gebiet derWissenschaft, Erziehung und Bildung, insbesondere im

Bereich der öffentlichen Schulen, ergeben. Es arbeitet im pädagogischen Bereich eng mit
dem medienpädagogischen Berater digitale Bildung (mBdB) und dem informationstech-
nischen Berater digitale Bildung (iBdB), den Staatlichen Schulämtern in der Stadt Amberg
und dem Landkreis Amberg-Sulzbach, der Akademie für Lehrerfortbildung und Personal-

führung (ALP) Dillingen und dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
(ISB), zusammen.

82

Die Aufgaben des Medienzentrums gliedern sich in

1.1. fachliche Beratung der Benutzer über die Auswahl, Überlassung und den Einsatz von Medien al-
ler Art. Notwendige Schulungen erfolgen in Zusammenarbeit mit den staatlichen Beratungs-
instanzen (mBdB, iBdB, Fachberatung Informatik und Systemfachkräften)

1.2. Aus- und Fortbildungen für Lehrkräfte in den Bereichen Medienpädagogik und Medientechnik,
sowie die Vermittlung medienpädagogischer Erkenntnisse und Methoden an in der Frühpädago-
gik tätiges Personal und in der Jugend- und Erwachsenenbildung wirkende Personen zur Förde-

rung der Medienerziehung nach dem jeweils gültigen medienpädagogischen und technischen
Standard

1.3. Auf- und Ausbau des Bestands an regional bedeutsamen Medien und deren fachliche Betreuung



1.4. organisatorische und technische Aufgaben

1.4.1. Bereitstellung von Medien (physisch und online) und Medientechnik
1.4.2. technische Unterweisung der Benutzer zum Einsatz aktueller Geräte
1.4.3. Beschaffung der erforderlichen Medien, Geräte und Arbeitsmittel sowie deren

Verwaltung und Pflege
1.4.4. Beschaffung von rechtlich abgesicherten Lizenzen
1.4.5. Pflege und Bereitstellung eines virtuellen Katalogsystems
1.4.6. stete Fortführung des Bestandskataloges und entsprechende Information der

Nutzungsberechtigten über verschiedene Informationskanäle
1.4.7. Fachliche Unterstützung und Beratung von Schulen und sonstigen

Bildungseinrichtungen bei der Beschaffung von Hard- und Software.

83

Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Medienzentrums und die Nutzung seiner
Medien und Geräte gilt die Benutzerordnung, die als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung ist.

84

1. Der Personalausschuss des Landkreises Amberg-Sulzbach bestellt nach Anhörung des
Staatlichen Schulamtes einen geeigneten Leiter des Medienzentrums und einen

geeigneten Stellvertreter. Es sollen entweder fachlich geeignete Lehrkräfte oder
Personen mit einem abgeschlossenen Uhiversitäts- oder Hochschulstudium (Diplom
oder Master) in den Bereichen Geisteswissenschaften, Pädagogik oder
Kulturwissenschaften sein. Ihnen ist eine entsprechende Vergütung (oder
Eingruppierung nach TVöD) zu gewähren, die vom Personalausschuss festgesetzt wird.

2. Der Landkreis Amberg-Sulzbach trägt die Verantwortung für die räumliche, finanzielle und perso-
nelle Ausstattung des Medienzentrums.

85

1. Die Einnahmen des Medienzentrums setzen sich wie folgt zusammen:

1.1. Benutzungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung,

1.2. Staatliche und sonstige Zuwendungen,

1.3. Kostenanteil der Stadt Amberg,

1.4. Haushaltsmittel des Landkreises.

2. Die Einnahmen und Ausgaben des Medienzentrums sind im Haushaltsplan des Landkreises Am-

berg-Sulzbach zu veranschlagen. Der Leiter des Medienzentrums hat dazu jeweils rechtzeitig vor

Beginn der Haushaltsberatungen den Mittelbedarf anzumelden.

3. Der Landkreis Amberg-Sulzbach erstrebt durch den Betrieb des Medienzentrums keinen

Gewinn. Etwaige Überschüsse eines Haushaltsjahres dürfen nur für Aufgaben nach $ 2 verwen-

det werden.



86

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des
Medienzentrum Amberg-Sulzbach vom 01. Januar 2006 (KrABl Nr. 19/2005) außer Kraft.

Amberg, den
Landkreis Amberg-Sulzbach

Richard Reisinger
Landrat



Anlage 1

der Satzung vom

Benutzerordnung
für das Medienzentrum Amberg-Sulzbach

1. Allgemeines

1.1. Die Leistungen des Medienzentrums erfolgen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Sie
dürfen nur für Aufgaben auf dem Gebiet der Wissenschaft, Erziehung und Bildung in An-

spruch genommen werden.

1.2. Vor der Inanspruchnahme von Leistungen des Medienzentrums sind die

Benutzersatzung, die Gebührensatzung und die Benutzerordnung schriftlich anzuerken-
nen. Diese Bestimmungen sind im Ausgaberaum und auf der Homepage des Medienzent-

rums www.medienzentrum-as.de) einsehbar.

1.3. Medien und Geräte werden an Institutionen des Landkreises Amberg-Sulzbach und der
Stadt Amberg sowie an Organisationen überlassen, die im Kreis- und/oder Stadtgebiet
Aufgaben gemäß $ 1 der Benutzersatzung wahrnehmen. Soweit Nutzungsberechtigte die

überlassenen Medien und Geräte außerhalb dieser Gebiete (z.B. bei Aufenthalten im

Schullandheim, Schikursen u.ä.) einsetzen wollen, bedarf dies der Zustimmung des Lei-
ters des Medienzentrums.

1.4. Medien und Geräte dürfen nicht zu gewerblichen oder kommerziellen Zwecken genutzt
werden.

2. Überlassung der Medien und Geräte

2.1. Die Medien und Geräte können während der Öffnungszeiten des Medien-zentrums von

den Nutzungsberechtigten oder ihren Beauftragten in Empfang genommen werden. Falls
der/die Empfänger/-in dem Personal des Medien-zentrums nicht bekannt ist, hat er/sie bei

der Abholung einen amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen.

2.2. Das Medienzentrum bedient sich bei der Verwaltung seiner Medien und Geräte der elekt-

ronischen Datenverarbeitung. Die Benutzer des Medienzentrums haben deshalb alle Da-

ten anzugeben, die zur Bestandsverwaltung und Erfüllung der satzungsgemäßen Aufga-
ben erforderlich sind. Das Medienzentrum beachtet dabei die Belange des Datenschutzes

gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

2.3. Die Benutzer sind bei der Abholung verpflichtet, die überlassenen Medien und Geräte
noch im Übergaberaum auf Beschädigungen hin zu überprüfen. Eventuell festgestellte
Schäden sind sofort dem Personal des Medienzentrums zu melden.

2.4. Das Medienzentrum übernimmt keine Haftung und leistet keine Entschädigung für Aus-
fälle und Störungen beim Einsatz der überlassenen Medien und Geräte.






















































